
I N F O R M AT I O N TO D E S FA L L

3 	 BESTATTUNGS-
	 UNTERNEHMEN

Die Angehörigen setzen sich mit dem 
Bestattungsunternehmen in Verbindung. 
Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen mit:

•	 Geburtsurkunde
•	 Staatsbürgerschaftsnachweis
•	 Heiratsurkunde
•	 Foto und Kleidung des Verstorbenen 
	 (bei Versterben im Krankenhaus)

Der Bestatter übernimmt die Überführung 
des Verstorbenen in die entsprechende 
Aufbahrungskapelle (Vorderthiersee, 
Hinterthiersee oder Landl). Trauerparten 
und Andenkenbilder werden vom 
Bestattungsunternehmen gestaltet 
und gedruckt. Der Bestatter kennt die 
notwendigen Stückzahlen (Parten ca. 890 für 
Thiersee und ca. 300 Andenkenbilder) und 
die Verteilmöglichkeiten in Thiersee. 

Der Bestatter unternimmt außerdem die 
Beschaffung der Sterbeurkunde und der 
Todesbestätigung in Zusammenarbeit mit 
dem Standesamt in Kufstein.
DERZEITIGE 
BESTATTUNGSUNTERNEHMEN 
IN KUFSTEIN:

•	 Bestattung Greiderer, Kufstein
	 Anton-Karg-Straße 6, +43 5372 62249

•	 Bestattung Zöttl, Kufstein 
	 Andreas-Hofer-Straße 2, +43 5372 62315

Weitere Bestattungsunternehmen finden 
Sie in Wörgl, Kramsach, Brixlegg, Kitzbühel, 
Kiefersfelden, Oberaudorf usw.

4 	 GEMEINDEAMT -
	 FRIEDHOFSVERWALTUNG

FINANZVERWALTUNG 
GEMEINDE THIERSEE
+43 5376 5231-14 oder 22

•	 Bitte unmittelbar nach der Terminver-
	 einbarung mit Pfarre und Bestatter das 
	 Gemeindeamt – Friedhofsverwaltung 
	 verständigen!

•	 Die Friedhofsverwaltung ist zuständig 
	 für den Friedhof und die Grabstätte. Sie 
	 veranlasst auch die Aushebung 
	 des Grabes.

ORGANISATORISCHE 
SCHRITTE
Die Punkte 2 und teilweise 7 betreffen nur 
jene, die römisch-katholisch sind!

1 	 ARZT

Zuerst  muss  der Arzt  gerufen  werden,  der 
den Tod feststellt  und den Totenbeschau-
Befund erstellt.

In Thiersee stehen folgende 
Ärzte zu Verfügung:

DR. JULIA PARZINGER
Vorderthiersee 19
Ordination: +43 5376 5397
Handy: +43 650 711 93 93

DR. SEMIH TEMELTAS
Bäckenbichl 1
Ordination: +43 5376 5910
Handy: +43 660 677 98 10

2 	 PFARRAMT

Bevor Sie weitere Schritte unternehmen (
Bestatter – Gemeinde – 
Friedhofsverwaltung) ist es wichtig, mit 
dem Pfarramt in Verbindung zu treten, um 
den Verabschiedungs- oder 
Beerdigungstermin sowie eventuelle 
Rosenkränze festzusetzen.

PFARRER HARRISON MARKOSE
Tel.: +43 5376 5240 oder 
Handy: +43 676 87466335 

Die bei uns üblichen Begräbniszeiten sind: 
Montag - Samstag, 14.00 Uhr
Sommerordnung                                                
(vom 1. Mai bis 14. September): auch 
Montag - Freitag, 19.00 Uhr

INFORMATIONEN 
FÜR DEN TODESFALL

WENN EIN MENSCH IN 
UNSERER NÄHE STIRBT, 
FÜHLEN WIR UNS OFT 
HILFLOS UND WIE 
GELÄHMT. SO MÖCHTEN 
WIR MIT DIESEM 
INFORMATIONSBLATT 
EINE HILFE ANBIETEN UND 
ÜBER DIE NOTWENDIGEN 
SCHRITTE, DIE IN 
EINEM SOLCHEN FALL 
ZU ERLEDIGEN SIND, 
INFORMIEREN.

VOR DEM ORGANISIEREN 
GILT ES ZU BEDENKEN
Es ist ein schöner christlicher 
Brauch und kann zur inneren 
Ruhe beitragen, im Sterbezim-
mer eine Kerze anzuzünden 
und im stillen Gedenken oder 
im gemeinsamen Gebet zu ver-
weilen.

Geeignete Gebete sind das Vater 
unser, Gegrüßet seist du Maria, 
der Rosenkranz oder die Sterbe-
gebete, die im Gotteslob Nr. 79 
zu finden sind.

Für uns Christen sind die Sakra-
mente besondere Zeichen der 
Nähe und Zuwendung Gottes. 
Dazu gehört auch das

SAKRAMENT DER 
KRANKENSALBUNG
Dies ist aber, wie schon der 
Name sagt, ein Sakrament für 
die Kranken (nicht für die Ver-
storbenen). Deshalb soll der 
Priester gerufen werden, solan-
ge der kranke oder alte Mensch 
noch bewusst mitfeiern kann. 

Wenn ein Mensch schon ge-
storben ist, darf das Sakrament 
nicht mehr gespendet werden. 



Unser 
THIERSEETAL

5 	 AUFBAHRUNG

Aufbahrungswagen und Kerzenleuchter 
stehen in der jeweiligen Aufbahrungskapelle 
zur Verfügung. Die Bestatter wissen 
Bescheid.

6 	 STANDESAMT

KUFSTEIN, TEL.: +43 5372 602-303

Zuständig ist jeweils das Standesamt des 
Sterbeortes! Somit ist für in Thiersee verstor-
bene Personen ausschließlich das Standes-
amt Kufstein zuständig. 

Im Normalfall übernimmt den Kontakt und 
die Abwicklung mit dem Standesamt das 
jeweilige Bestattungsunternehmen.

7 	 WEITERE WICHTIGE HINWEISE

ROSENKRANZGEBET

Der Rosenkranz wird, soweit gewünscht, an 
einem oder zwei Abenden vor der Beerdigung 
und vor dem Begräbnisgottesdienst gebetet.

Übliche Zeiten: 19.00 Uhr (wenn ein Abend-
gottesdienst stattfindet, jeweils um 18.30 
Uhr). Die Vorbeter werden von der Pfarre 
organisiert.

MESSGEDENKEN UND SPENDEN 
FÜR GUTE ZWECKE

Diese können im Pfarrbüro zu den Kanz-
leistunden oder auch in der Sakristei vor 
und nach den Rosenkränzen bzw. vor dem 
Begräbnis bestellt und aufgeschrieben (In-
tentionszettel liegen in den Kirchen auf bzw. 
sind auf der Homepage hinterlegt) werden. 

Statt Kranz- und Blumenspenden sowie 
Messgedenken können auch Spenden für 
einen guten Zweck gegeben werden, z. B. für 
die Pfarrkirche oder eine der Kapellen, für 
Blumenschmuck oder Kerzen in der Kirche, 
für die Weltmission und Entwicklungshilfe, 
für den Sozialsprengel, für die Caritas oder 
andere Projekte.

Wenn Sie eine besondere Widmung der Spen-
den möchten, dann sollten Sie dies auf der 
Trauernachricht bzw. Trauerparte vermerken.

BEGRÄBNISGOTTESDIENST 
UND BEERDIGUNG

•	 Ministranten werden von der Pfarre 
	 verständigt.

•	 Chor, Musikkapelle oder andere 
	 musikalische Umrahmung müssen von 
	 den Angehörigen selber angefragt 
	 werden.

•	 Kreuz- und Sargträger werden von den 
	 Angehörigen organisiert. Sie werden 
	 meist aus der Verwandtschaft, 
	 Nachbarschaft, aus dem Freundeskreis 
	 oder aus den Vereinen gewonnen. Kinder 
	 sollen nicht als Kreuzträger beauftragt 
	 werden, sondern Jugendliche oder 
	 Erwachsene.

•	 Lektor (Vorlesen der Lesung und der 
	 Fürbitten): Es ist schön, wenn diesen 
	 Dienst jemand aus der Verwandtschaft 
	 übernehmen kann.

TRAUERANSPRACHE

Für die Traueransprache beim Gottesdienst 
(wenn diese erwünscht ist) sollten Sie dem 
Pfarrer die wichtigsten Lebensdaten (Ort 
der Geburt, Kindheit, Schule, beruflicher 
Werdegang, Heirat, Kinder, Mitgliedschaft bei 
Vereinen, Tätigkeiten in der Gemeinde, eine 
kurze Charakterisierung des Wesens) schrift-
lich zukommen lassen.




